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geschlossen wurde. Im Ergebnis 
dieser Bemühungen der UdSSR 
und der Erfahrungen der Völker, 
insbesondere während des zweiten 
Weltkrieges, wurde das Verbot der 
Aggression zu dem umfassenden 
G. weiterentwickelt, wie es in der 
UNO-Charta seinen Niederschlag 
gefunden hat. Entsprechend seiner 
verbindlichen Interpretation durch 
die Deklaration der XXV. Vollver
sammlung der UNO über die 
Grundprinzipien des Völkerrechts 
vom 24. 10. 1970 ist nicht nur die 
Anwendung und Androhung be
waffneter Gewalt in den zwischen
staatlichen Beziehungen, sondern 
auch die Anwendung bzw. Andro
hung politischer, wirtschaftlicher 
u. a. Formen des Zwanges gegen 
andere Staaten völkerrechtlich ver
boten. Damit wurden die Versuche 
bestimmter imperialistischer Staa
ten zurückgewiesen, das G. auf mi
litärische Gewalt zu begrenzen. 
Die Androhung oder Anwendung 
jeglicher Formen von Gewalt als 
Mittel zur Regelung internationaler 
Probleme ist, auch wenn sie nicht 
unter Einsatz bewaffneter Gewalt 
erfolgt, ihrem Wesen nach eine 
den —> Frieden bedrohende Hand
lung. Die gefährlichste Form der 
Verletzung dieses umfassenden 
völkerrechtlichen G. stellt jedoch 
die Anwendung bewaffneter Ge
walt, die bewaffnete Aggression, 
dar. Deshalb verurteilt das Völker
recht den Aggressionskrieg als Ver
brechen gegen den Frieden, das die 
Verantwortlichkeit auf Grund des 
Völkerrechts nach sich zieht. Dar
aus folgt, daß im Falle einer be
waffneten Aggression dem ange
griffenen Staat das Recht auf indi
viduelle oder kollektive Selbstver
teidigung zusteht, bis der Sicher
heitsrat der UNO die zur Aufrecht
erhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit erforder
lichen Maßnahmen ergriffen hat 
(Art. 51 der UNO-Charta). Der Si
cherheitsrat der UNO kann, wenn 
er feststellt, daß eine Angriffshand

lung, ein Friedensbruch oder eine 
Friedensbedrohung vorliegen, alle 
zur Aufrechterhaltung oder Wie
derherstellung des Friedens und 
der internationalen Sicherheit er
forderlichen Maßnahmen, ein
schließlich der Anwendung bewaff
neter Gewalt bzw. anderer Zwangs
maßnahmen politischer und öko
nomischer Art, gegen den den 

-Frieden gefährdenden Staat durch
führen (Art. 39, 41 und 42 der 
UNO-Charta). Zum anderen ist der 
Staat, der das G. durch den rechts
widrigen Einsatz von bewaffneter 
Gewalt verletzt, hierfür politisch 
und materiell verantwortlich. Ge
gen ihn können Sanktionen ver
hängt werden, wie z.B. zeitweilige 
Beschränkungen in der Ausübung 
bestimmter Souveränitätsrechte, 
Durchführung von Abrüstungs
maßnahmen sowie die Auferlegung 
der Pflicht zur Wiedergutmachung 
für die verursachten Schäden (Re
parationen). Aber auch Einzelper
sonen, die der Planung, Vorberei
tung, Einleitung oder Durchfüh
rung von Aggressionskriegen 
schuldig sind, sind hierfür auf 
Grund des Völkerrechts individuell 
wegen Verbrechens gegen den 
Frieden verantwortlich (vgl. Lon
doner Viermächteabkommen vom 
8.8. 1945 und Statut des Internatio
nalen Militärgerichtshofes in Nürn
berg, Art. 6 Buchstabe a). Diese 
Formen der völkerrechtlichen Ver
antwortlichkeit. für die Vorberei
tung und Durchführung einer Ag
gression wurden gegenüber den 
Aggressor-Staaten des zweiten 
Weltkrieges verwirklicht.
Die Bemühungen der UdSSR und 
anderer sozialistischer Staaten gin
gen dahin, die Wirksamkeit des 
völkerrechtlichen Verbots der Ag
gression und der Unterbindung 
und Bestrafung aller Aggressions
akte dadurch zu erhöhen, daß eine 
allgemein verbindliche Definition 
des Begriffs der Aggression ausge
arbeitet und von den Staaten ver
einbart wird. Nach jahrzehntelan-


